
Zustimmungserklärung 

Eintragung sorgeberechtigte Eltern in Pass von Minderjährigen 

 

In den Pass von Minderjährigen können bei Beantragung des Passes die 

sorgeberechtigten Elternteile eingetragen werden, wenn sich der Familienname der 

Minderjährigen vom Familiennamen mindestens eines sorgeberechtigten Elternteils 

unterscheidet.  

Die Eintragung der sorgeberechtigten Elternteile in den Pass eines minderjährigen 

Kindes ersetzt bei allein reisenden Elternteilen mit dem Kind keinesfalls eine – 

gegebenenfalls erforderliche, während der Reise mitzuführende – schriftliche 

Einwilligung des zweiten sorgeberechtigten Elternteils.  

 

Hiermit beantragten ich/wir, als sorgeberechtigte/s Elternteil/e, die Eintragung in den 

Pass des minderjährigen Kindes: 

  

 Mutter 

 

  Vater 
Name: 
 

Name: 
 

Vorname: 
 

Vorname: 
 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsdatum: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Unterschrift: 
 

Unterschrift: 
 

 

 Das Vorliegen des Sorgerechts ist mittels Sorgerechtsnachweis zu führen 

(gemeinsames Sorgerecht der Eltern - Sorgerechtserklärung Jugendamt / alleiniges 

Sorgerecht – Negativerklärung Jugendamt). 

 


